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Res inter alios acta

Res inter alios acta (lat. eine zwischen anderen geschehene

Sache) ist ein Rechtsgrundsatz aus dem römischen Vertragsrecht.

Er wird angewendet, um auszudrücken, dass ein Vertrag nur die

Vertragsparteien bindet, für andere die daraus abgeleiteten Rechte und

Pflichten aber irrelevant sind.
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